Handykonzept der Albert-Schweitzer-Realschule Köln-Ostheim

1. Leitgedanken
Digitale Medien sind fester Bestandteil der Lebenswelt unserer Schüler:innen. Sie bieten Chancen, bergen aber auch Risiken. 
Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, einen verantwortungsvollen, reflektierten und gesunden Umgang mit digitalen Medien zu entwickeln. Wir wollen sie zu mündigen Nutzer:innen erziehen, die Chancen und Grenzen digitaler Kommunikation erkennen.

Das Konzept wurde in der Lehrerkonferenz abgestimmt und startet im Schuljahr 2025/26 als Pilotprojekt.
Es soll keine reine Verbotsregelung sein, sondern pädagogisch begleiten, schützen und Medienkompetenz fördern.
Besonders in den Pausen entstehen häufig Konflikte durch unerlaubte Foto- und Videoaufnahmen, Verletzungen der Privatsphäre oder Konflikte über soziale Medien. Um solche Situationen zu vermeiden, bleiben Handys auch in den Pausen sicher in den Handyboxen verschlossen.

So fördern wir:
· eine ruhige, respektvolle Pausenkultur,
· den Schutz der Persönlichkeitsrechte,
· soziale Begegnungen ohne digitale Ablenkung.

Im Laufe des Schuljahres werden die Schüler:innen gezielt in Medienkompetenz geschult: Themen wie soziale Medien, Privatsphäre, Cybermobbing, digitale Balance und Kommunikationskultur werden aufgegriffen, um sie zu sensibilisieren und aufzuklären.

2. Grundprinzip: „Abgeben – Lernen – Reflektieren“
· Abgeben: Zu Beginn des Unterrichts legen alle Schüler:innen ihre Handys in eine Klassen-Handybox, die im Klassenraum in einem abschließbaren Schrank verwahrt wird.
Die Schlüssel besitzen die Klassenleitung, die Co-Klassenleitung und die Verwaltung.
· Lernen: In Klassenleitungsstunden, Projekttagen und im Unterricht werden regelmäßig Themen rund um digitale Medien, Datenschutz und Online-Verhalten behandelt.
· Reflektieren: Schüler:innen werden angeregt, ihr eigenes Medienverhalten kritisch zu hinterfragen und alternative Freizeit- und Kommunikationsformen zu erleben.

3. Zielsetzung
· Förderung von Konzentration und Lernruhe.
· Stärkung von Eigenverantwortung und Mündigkeit im digitalen Alltag.
· Prävention von Mobbing, Ablenkung und digitalem Stress.
· Förderung sozialer Interaktion und analoger Begegnung in Pausen.
· Umsetzung der Ziele des Medienkompetenzrahmens NRW.


4. Regelungen zur Handynutzung
1. Mitbringen von Handys
· Das Mitbringen ist erlaubt, erfolgt aber auf eigene Verantwortung.
· Für Verlust oder Beschädigung übernimmt die Schule keine Haftung.
2. Verwahrung im Schulalltag
· Handys werden zu Beginn des Unterrichts in die Handybox gelegt.
· Die Box bleibt bis zum Ende des Unterrichts und während der Pausen verschlossen.
· Nutzung ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrkraft für Unterrichtszwecke gestattet.
3. Handynutzung auf dem Schulgelände
· Für die Jahrgänge 5 bis 8: Nutzung des Handys ist auf dem gesamten Schulgelände untersagt.
· Für die Jahrgänge 9 und 10: Es gibt ausgewiesene Handyzonen, in denen die Nutzung in den Pausen erlaubt ist.
· Voraussetzung: verantwortungsvolles Verhalten.
· Bei Missbrauch (z. B. unerlaubte Aufnahmen, Belästigungen) wird das Privileg entzogen.
4. Verbotene Handlungen
· Foto-, Video- oder Tonaufnahmen ohne Erlaubnis.
· Besitz oder Weitergabe jugendgefährdender Inhalte.
· Cybermobbing, Beleidigungen oder Veröffentlichung privater Inhalte anderer.
· Spielen oder Musikhören ohne Genehmigung.

5. Pädagogische Begleitung
· Medienbildung als Querschnittsaufgabe: Themen werden fächerübergreifend aufgegriffen.
· Klassenleitungsstunden: Regelmäßige Einheiten zu Themen wie „digitale Balance“, „Kommunikation im Netz“ und „Selbstschutz in sozialen Medien“.
· Medienscouts & Projekte: Ältere Schüler:innen begleiten Jüngere als Ansprechpartner.
· Kooperationen: Zusammenarbeit mit Polizei, Präventionsstellen und Medienpädagog:innen.
· Elternarbeit: Elternabende, Informationsbriefe, Workshops.
· Lehrkräftefortbildung: Regelmäßige interne Fortbildungen zum Umgang mit digitalen Medien und Medienpädagogik.

6. Maßnahmen bei Verstößen
Die Schule setzt auf pädagogische Konsequenzen statt reine Strafen.
Die Maßnahmen sollen Verantwortung fördern und gemeinschaftsorientiert sein:
	Stufe
	Verstoß
	Pädagogische Maßnahme

	1
	Erstmaliger Verstoß (z. B. Handy nicht abgegeben, Nutzung ohne Erlaubnis)
	Elternkontakt durch die Klassenleitung (Anruf oder kurze Mitteilung) und klärendes Gespräch mit der Schülerin/dem Schüler.

	2
	Wiederholter Verstoß
	Gespräch mit Klassenleitung und Schulsozialarbeiterin, ggf. gemeinnützige Aufgabe (z. B. Hofdienst, Unterstützung im Schulalltag).

	3
	Wiederholte oder schwerwiegende Verstöße (z. B. unerlaubte Aufnahmen, Beleidigungen, Cybermobbing)
	Elterngespräch mit Schulleitung, ggf. Teilnahme an einem Workshop mit den Medienscouts.



7. Notfälle und Ausnahmen
· In dringenden Fällen können Eltern über das Sekretariat Kontakt aufnehmen.
· Medizinische oder pädagogisch begründete Ausnahmen sind mit Genehmigung der Schulleitung möglich (z. B. Nutzung für Diabetes-Apps).

8. Kommunikation & Evaluation
· Das Konzept wurde in der Lehrerkonferenz abgestimmt und wird zunächst als Pilotprojekt im Schuljahr 2025/26 umgesetzt.
· Nach einem Schulhalbjahr erfolgt eine Evaluation mit Rückmeldungen von Schüler:innen, Lehrkräften und Eltern.

9. Zusammenfassung für Schüler:innen
· Handy wird zu Beginn der Stunde in die Handybox gelegt und bleibt dort auch in den Pausen.
· Nutzung nur mit Lehrerlaubnis.
· In den Pausen ist das Handy tabu – außer in ausgewiesenen Handyzonen ab Klasse 9.
· Bei Verstößen folgen abgestufte Konsequenzen.
· Ziel: Schutz, Medienbildung und ein respektvoller Umgang mit digitalen Medien.

